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 Veröffentlicht am 09.07.2024

Norm

BTVG §2

1. BTVG § 2 heute

2. BTVG § 2 gültig ab 01.01.1997

Rechtssatz

Ein entgeltlicher Optionsvertrag, der auf den Erwerb von (Wohnungs-)Eigentum gerichtet ist, ist ein Bauträgervertrag

im Sinn des § 2 Abs 1 BTVG.Ein entgeltlicher Optionsvertrag, der auf den Erwerb von (Wohnungs-)Eigentum gerichtet

ist, ist ein Bauträgervertrag im Sinn des Paragraph 2, Absatz eins, BTVG.
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